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Bilanz 

Abwasserverband "Oberes Weschnitztal" 
Mörlenbach 

Bilanz zum 31. Dezember 2023 
A K T I V A 31.12.2023 31.12.2022

EUR EUR EUR EUR

A.
I.

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und 
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

2.315,37 3.704,58
2.315,37 3.704,58

II.
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich 

der Bauten auf fremden Grundstücken 77.850.378,86 78.597.342,59
2. Technische Anlagen und Maschinen 203.651,56 174.122,73
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.849,44 26.203,20
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.983.883,74 2.769.759,86

80.057.763,60 81.567.428,38
III.

1. Sonstige Ausleihungen 750,00 750,00
750,00 750,00

80.060.828,97 81.571.882,96
B.

I.
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 77.358,20 0,00
2. Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe 109.170,35 648,55

186.528,55 648,55
II.

1.743.408,63 237.869,16
1.929.937,18 238.517,71

C. 10.468,29 6.020,64

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen

Finanzanlagen

Umlaufvermögen

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei 
Kreditinstituten und Schecks

Rechnungsabgrenzungsposten

P A S S I V A 31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR

A.
I. 14.633.915,55 14.633.915,55
II.

1. Allgemeine Rücklage 681.995,34 681.995,34
681.995,34 681.995,34

III. 53.557,88 53.557,88
IV. 0,00 0,00

15.369.468,77 15.369.468,77

B. 3.082.652,49 2.606.104,79

C.
1. 295.992,86 14.600,00
2. 67.000,00 42.000,00

362.992,86 56.600,00
D.

1. 57.297.843,39 57.141.935,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 3.288.385,71 (Vj: EUR 2.882.900,42)

2. 793.193,11 1.247.526,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 793.193,11 (Vj: EUR 1.247.526,20)

3. 5.086.120,00 5.389.655,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 303.535,50 (Vj: EUR 315.605,00)

4. 8.963,82 5.131,04
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:
EUR 8.963,82 (Vj: EUR 5.131,04)

63.186.120,32 63.784.247,75

Eigenkapital
Stammkapital
Rücklagen

Gewinn/Verlust des Vorjahres
Jahresgewinn/Jahresverlust

Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/anderen Eigenbetrieben

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Sonderposten für Investitionszuschüsse

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Sonstige Rückstellungen

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

 

82.001.234,44 81.816.421,31 82.001.234,44 81.816.421,31  
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Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

2023 2022
EUR EUR EUR

1. 6.999.857,29 6.269.036,43

2. 50.895,00 48.366,00

3. 248.881,18 258.258,25

7.299.633,47 6.575.660,68

4.

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
und für bezogene Waren -593.068,40 -318.176,53

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -893.446,42 -924.368,20

-1.486.514,82 -1.242.544,73

5.

a) Löhne und Gehälter -429.405,11 -376.027,73

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung -508.813,59 -215.358,83

davon Altersversorgung:
EUR -322.753,35 (Vj: EUR -40.651,30)

-938.218,70 -591.386,56

6.

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen -3.304.086,50 -3.304.154,02

-3.304.086,50 -3.304.154,02

7. -238.762,05 -130.753,34

1.332.051,40 1.306.822,03

8.
16,57 22,09

9. 9.489,26 0,00

10. -1.299.320,16 -1.265.926,59

-1.289.814,33 -1.265.904,50

11. 42.237,07 40.917,53

42.237,07 40.917,53

12. -42.237,07 -40.917,53

13. 0,00 0,00

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis

Sonstige Steuern

Ergebnis nach Steuern

Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Jahresgewinn/Jahresverlust

Umsatzerlöse

Andere aktivierte Eigenleistungen

Sonstige betriebliche Erträge

Materialaufwand

Zwischenergebnis

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Personalaufwand

Abschreibungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen 
des Finanzanlagevermögens

Ordentliches Betriebsergebnis
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Abwasserverband " Oberes Weschnitztal " 
Sitz: 

69509 Mörlenbach, Reisener Weg 51, 
Kläranlage Mörlenbach 

 
Jahresabschluss zum 31.12.2023 

 
Anhang 

 

A. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden 
 

Auf den Jahresabschluss des Abwasserverbandes " Oberes Weschnitztal " zum 31.12.2023 
wurden gemäß § 22 EigBGes die Vorschriften der Rechnungslegung und Prüfung für große 
Kapitalgesellschaften angewendet. 
 
Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgten nach den für alle Kaufleute 
geltenden Grundsätzen der §§ 238 bis 263 HGB sowie den ergänzenden Vorschriften für 
Kapitalgesellschaften gemäß der §§ 264 bis 335 HGB. 
 

Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden zu den Anschaffungskosten, d.h. Rech-
nungspreis zuzüglich Nebenkosten, abzüglich Skonti, vermindert um planmäßige Abschrei-
bungen, angesetzt. Zur Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2005 wurden die Werte 
aus den jeweiligen Rechnungsabschlüssen des Abwasserverbandes bis zum 31.12.2004 
aufgenommen und die Restbuchwerte mittels der Anlagenbuchhaltung berechnet. Die im 
Wirtschaftsjahr zugegangenen Anlagegüter wurden im Jahr 2023 monatsgenau abgeschrie-
ben. Die Nutzungsdauer für die Bauwerke (Kläranlage und Regenrückhaltebecken) beträgt 
50 Jahre. Für die Gruppensammler wurde eine Nutzungsdauer von 40 Jahren angesetzt. 
Für die immateriellen Vermögensgegenstände, die maschinellen Anlagen sowie die Be-
triebs- und Geschäftsausstattung beträgt die Nutzungsdauer 5 bis 10 Jahre. 
 

Baumaßnahmen, die nach den satzungsrechtlichen Vorschriften des Abwasserverbandes 
für die Mitgliedskommunen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) als eigene 
Baumaßnahmen durchgeführt werden, sind ebenfalls im Anlagevermögen aktiviert. Die Nut-
zungsdauer beträgt für die Gruppensammler 40 Jahre. 
 
Sonstige Ausleihungen (Arbeitgeberdarlehen) bestehen zum 31.12.2023 nicht. 
 
Die Genossenschaftsanteile bei der Volksbank Weschnitztal sind aufgrund der Saldenmittei-
lung des Kreditinstitutes zum 31.12.2023 aktiviert. 
 
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem zum 
31.12.2023 festgestellten Nennwert aktiviert. Uneinbringliche Forderungen bestehen zum 
31.12.2023 nicht. 
 
Sonderposten für die gewährten Landeszuschüsse und Investitionszuschüsse der Mitglieds-
kommunen sind gebildet und mit 5 % des ursprünglichen Zuschussbetrages aufgelöst. 

 
Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. 
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Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. In den langfristigen Verbind-
lichkeiten bei Kreditinstituten sind die Kreditmittel zur Finanzierung der Baumaßnahmen 
gemäß der Eigenkontrollverordnung, die der Abwasserverband als eigene Verbandsaufgabe 
für die Mitgliedskommunen durchführt, enthalten. Die Verzinsung und Tilgung dieser Darle-
hen wird über interne Darlehen mit der jeweiligen Mitgliedkommune über die Verbandsum-
lage abgerechnet. 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben beinhalten die 
Darlehen aus der Übernahme der kommunalen Abwasseranlagen der Gemeinden Fürth und 
Rimbach. Das durch die Gemeinde Mörlenbach zur Verfügung gestellte interne Darlehen 
wurde zum 01.01.2014 abgelöst.  Das interne Darlehen der Gemeinde Fürth wurde zum 
01.01.2014 zu 50% getilgt. Im Übrigen werden die verbleibenden Darlehen nach kalkulatori-
schen Kosten verzinst und getilgt. 
 
Die Übernahme der kommunalen Abwasseranlagen der Stadt Lindenfels erfolgte vertrags-
gemäß nach dem Barwert durch die entsprechende Übernahme von Darlehensvaluta aus 
dem Bestand der Stadt Lindenfels. Diese Darlehen werden bis zur Resttilgung direkt durch 
den Verband bedient. 
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B. Erläuterungen zur Bilanz 
 
1. Anlagevermögen 

 
Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens mit den Anschaffungskosten 
und den kumulierten Abschreibungen gemäß § 25 Abs. 2 EigBGes stellen sich wie folgt 
dar: 
 

Entwicklung der Anschaffungskosten 
 

 

Stand 01.01.2023 Zugang 2023 Umbuchung 2023 Abgang 2023 Stand 31.12.2023

EUR EUR EUR EUR EUR

Bilanzposition

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, Lizenzen 83.657,66               -                    -                           -                 83.657,66                

Summe: 83.657,66               -                    -                           -                 83.657,66                

II. Sachanlagen

Grundstücke 450.472,78             -                    -                           -                 450.472,78             

Gruppenkläranlage 26.788.909,13       -                    657.519,01            -                 27.446.428,14       

Gruppensammler 28.819.231,12       -                    174.898,07            -                 28.994.129,19       

Regenrückhaltebecken 9.722.179,72         -                    -                           -                 9.722.179,72          

Vorteile Gemeinde Fürth 11.351.167,59       -                    29.821,64               -                 11.380.989,23       

Vorteile Gemeinde Mörlenbach 11.458.239,71       -                    92.514,16               -                 11.550.753,87       

Vorteile Gemeinde Rimbach 15.856.842,22       -                    94.154,87               -                 15.950.997,09       

Vorteile Gemeinde Lindenfels 6.812.173,35         -                    1.456.147,77         -                 8.268.321,12          

Vorteile Verbandsgem. Alt 19.639.188,21       -                    -                           -                 19.639.188,21       

Kommunale Anlagen 20.668.020,03       -                    -                           -                 20.668.020,03       

Summe: 151.566.423,86    -                    2.505.055,52         -                 154.071.479,38     

Bewegliches Anlagevermögen 1.801.797,89         -                    -                           -                 1.801.797,89          

Maschinelle Anlagen 325.301,90             69.294,04       -                           -                 394.595,94             

Summe: 2.127.099,79         69.294,04       -                           -                 2.196.393,83          

Fuhrpark 32.757,00               -                    -                           -                 32.757,00                

Betriebsausstattung 273.182,70             4.059,08          -                           -                 277.241,78             

Summe: 305.939,70             4.059,08          -                           -                 309.998,78             

Anlagen im Bau 2.769.759,86         1.719.179,40 2.505.055,52-         -                 1.983.883,74          

Summe: 2.769.759,86         1.719.179,40 2.505.055,52-         -                 1.983.883,74          

III. Finanzanlagen

Beteiligungen 750,00                     -                    -                           -                 750,00                      

Sonstige Ausleihungen -                            -                    -                           -                 -                            

Summe: 750,00                     750,00                      

Summe Anlagevermögen 156.853.630,87    1.792.532,52 -                           -                 158.646.163,39      
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Entwicklung der Abschreibungen 
 

Stand 

01.01.2023

Zugang 

2023

Umbuchung 

2023

Abgang 

2023

Stand 

31.12.2023

Restbuchwert 

31.12.2023

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Bilanzposition

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen, Lizenzen 79.953,08            1.389,21               -                         -                         81.342,29            2.315,37                

Summe: 79.953,08            1.389,21               -                         -                         81.342,29            2.315,37                

II. Sachanlagen

Grundstücke -                         -                         -                         -                         -                         450.472,78            

Gruppenkläranlage 15.149.154,78    525.775,73          -                         -                         15.674.930,51    11.771.497,63      

Gruppensammler 21.148.059,96    487.364,21          -                         -                         21.635.424,17    7.358.705,02        

Regenrückhaltebecken 5.994.515,34      194.443,60          -                         -                         6.188.958,94      3.533.220,78        

Vorteile Gemeinde Fürth 2.575.800,75      284.383,61          -                         -                         2.860.184,36      8.520.804,87        

Vorteile Gemeinde Mörlenbach 2.764.425,64      286.930,89          -                         -                         3.051.356,53      8.499.397,34        

Vorteile Gemeinde Rimbach 2.980.613,82      397.614,61          -                         -                         3.378.228,43      12.572.768,66      

Vorteile Gemeinde Lindenfels 1.220.127,34      184.299,90          -                         -                         1.404.427,24      6.863.893,88        

Vorteile Verbandsgem. Alt 11.445.132,79    458.129,15          -                         -                         11.903.261,94    7.735.926,27        

Kommunale Anlagen 9.691.250,85      433.077,55          -                         -                         10.124.328,40    10.543.691,63      

Summe: 72.969.081,27    3.252.019,25      -                         -                         76.221.100,52    77.850.378,86      

Bewegliches Anlagevermögen 1.721.773,67      17.850,14            -                         -                         1.739.623,81      62.174,08              

Maschinelle Anlagen 231.203,39          21.915,07            -                         -                         253.118,46          141.477,48            

Summe: 1.952.977,06      39.765,21            -                         -                         1.992.742,27      203.651,56            

Fuhrpark 32.757,00            -                         -                         -                         32.757,00            -                           

Betriebsaustattung 246.979,50          10.412,84            -                         -                         257.392,34          19.849,44              

Summe: 279.736,50          10.412,84            -                         -                         290.149,34          19.849,44              

Anlagen im Bau -                         -                         -                         -                         -                         1.983.883,74        

Summe: -                         -                         -                         -                         -                         1.983.883,74        

III. Finanzanlagen

Beteiligungen -                         -                         -                         -                         -                         750,00                    

Sonstige Ausleihungen -                         -                         -                         -                         -                         -                           

Summe: -                         -                         -                         -                         -                         750,00                    

Summe Anlagevermögen 75.281.747,91    3.303.586,51      -                         -                         78.585.334,42    80.060.828,97       
 

 

Die Abschreibungen des Wirtschaftsjahres enthalten keine außerplanmäßigen Abschrei-
bungen. 
 
Die Restlaufzeit der Forderungen beträgt bis zu einem Jahr.  
 
 
Die Anlage des Genossenschaftsanteils bei der Volksbank Weschnitztal ist zunächst un-
befristet. 
 
Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Prüfung der Abschlüsse 2021, 2022 und 2023 
sowie die Erstellung der Anlagenbuchhaltung und die Erstellung für den Abschluss 2022 und 
2023 mit insgesamt 67.000 EUR. 
Weiterhin sind Rückstellungen für Zeitgutgaben mit 15.100 EUR gebildet. 
Eine wesentliche Veränderung hat sich bei den Rückstellungen für Pensionen ergeben, da 
diese durch die neue Geschäftsführung entsprechend den Berechnungen der Versorgungs-
kasse zugeführt wurden (rund 281.000 EUR). 

 
 
Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten und die sonstigen Angaben hierzu sind aus der nach-
stehenden Übersicht zu entnehmen: 
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Bezeichnung der Verbindlichkeitenposition

Gesamt

davon mit einer 

RLZ bis zu einem 

Jahr

davon mit einer 

RLZ über 1 Jahr

davon mit einer 

RLZ von mehr als 

5 Jahren

davon gesichert 

durch 

Pfandrechte o.Ä.

EUR EUR EUR EUR EUR

Verbindlichkeiten 

gegenüber 

Kreditinstituten

57.297.843,39     3.288.385,71        54.009.457,68     40.652.917,25     -                          

Verbindlichkeiten 

gegenüber 

Mitgliedskommunen

5.086.120,00        303.535,50           4.782.584,50        3.786.407,50        -                          

Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und 

Leistungen 

793.193,11           793.193,11           -                          -                          -                          

Sonstige 

Verbindlichkeiten
8.963,82                8.963,82                -                          -                          -                          

Summe: 63.186.120,32     4.394.078,14        58.792.042,18     44.439.324,75     -                           
 

Die Aufteilung wurde anhand der Saldenbestätigung hochgerechnet. Im Rahmen der Um-
strukturierung der Buchhaltung sollte eine entsprechende Darlehensverwaltung etabliert 
werden. 

 

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 
  

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 
HGB aufgestellt. 
 
Durch die nachfolgenden Tabellen wird ein Vergleich zum Vorjahr hergestellt.  

 
Die Erträge verteilen sich wie folgt: 
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Erträge aus 2023 2022 Veränderung

EUR EUR EUR

Umsatzerlöse 6.999.857,29 6.269.036,43 730.820,86      

Aktivierte Eigenleistung 50.895,00       48.366,00       2.529,00           

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse 248.881,18     254.158,25     5.277,07-           

Sonstige betriebliche Erträge -                    4.100,00          4.100,00-           

Erträge aus Beteiligungen 16,57                22,09                5,52-                   

Erlös aus Anlagenverkäufen -                    -                    -                     

Zinserträge 9.489,26          -                    9.489,26           

Summe der Erträge: 7.309.139,30 6.575.682,77 733.456,53       
 
 

Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt: 
 
Aufwendungen für 2023 2022 Veränderung

EUR EUR EUR

Materialaufwand 1.486.514,82 1.242.544,73 243.970,09      

Personalaufwand 938.218,70     591.386,56     346.832,14      

Abschreibungen 3.304.086,50 3.304.154,02 67,52-                 

Sonstige betriebliche Aufwendungen 238.762,05     130.753,34     108.008,71      

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.299.320,16 1.265.926,59 33.393,57         

Sonstige Steuern 42.237,07       40.917,53       1.319,54           

Summe der Aufwendungen: 7.309.139,30 6.575.682,77 733.456,53       
 

 

D.    Sonstige Angaben 
          
 Verwendung des Jahresergebnisses 

Im Jahr 2023 wurde kein Jahresgewinn erzielt, jedoch wurde der verbleibende Jahreser-
folg aus 2021 in Höhe von 53.557,88 EUR weiterhin vorgetragen. 
 
Angaben zur Geschäftsleitung und den Verbandsgremien 
 
Die Verbandsgeschäftsführer wurde im Berichtsjahr zunächst vom stellvertretenden Ge-     
schäftsführer, Herr Heinz Rettig, geführt.  
Seit dem 01.03.2023 hat Herr Boris Niedermayer zunächst als geringfügig Beschäftigter 
das Amt als Verbandsgeschäftsführer angetreten. Seit 06.04.2023 ist er vom Polizeipräsi-
dium Südhessen in Vollzeit als Geschäftsführer abgeordnet.  

        Stellv. Verbandsgeschäftsführer im Berichtsjahr war: 
        Herr Heinz Rettig, Amtsrat, unverändert 
   
        Der Verbandsversammlung gehörten an: 
        Herr Dr. Roland Loroch 
        Frau Andrea Dudszus 
        Herr Adalbert Keil 
        Herr Maximilian Klöss 
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Abwasserverband "Oberes Weschnitztal" 
Sitz: 

69509 Mörlenbach, Reisener Weg 51, 
Kläranlage Mörlenbach 

 
Jahresabschluss zum 31.12.2023 

 
Lagebericht zum Wirtschaftsjahr 2023 

 
A. Überblick über den Geschäftsverlauf 

 
I. Beschreibung der Geschäftstätigkeit 

 
Der Abwasserverband "Oberes Weschnitztal" mit Sitz in 69509 Mörlen-
bach, Reisener Weg 51, besteht aus den Mitgliedskommunen Linden-
fels, Fürth, Rimbach und Mörlenbach. Durch öffentlich-rechtliche Ver-
einbarungen sind die Stadtteile Wald-Erlenbach und Mittershausen der 
Stadt Heppenheim und der Ortsteil Mackenheim der Gemeinde Abt-
steinach an die Anlagen des Abwasserverbandes angeschlossen. 
 
Die Verbandsaufgabe des Abwasserverbandes ergibt sich aus der Ver-
bandssatzung in der derzeit gültigen Fassung. 

  
 

II. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen 
 

Die Abwassersammlung und Behandlung stellt eine hoheitliche Aufga-
be zunächst der Mitgliedskommunen und durch die Übertragung auf 
den Abwasserverband eine eigene Aufgabe des Verbandes dar. Inso-
weit ist der Handlungsrahmen des Verbandes klar definiert. Die örtliche 
Zuständigkeit des Verbandes erstreckt sich auf das Verbandsgebiet. Ab 
dem 01.01.2008 ist die Zuständigkeit im Gemeindegebiet der Gemein-
de Fürth durch Übertragung der kommunalen Abwasseranlagen eben-
falls auf den Verband übergegangen. Ab dem 01.01.2009 gilt das Vor-
genannte ebenfalls in den Gemeindegebieten der Gemeinden Mörlen-
bach und Rimbach sowie der Stadt Lindenfels.  

 
 

III. Wesentliche Entwicklung im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 
 

Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr stellen die 
Investitionen im Rahmen der Durchführung der Eigenkontrollverord-
nung (EKVO) dar. Diese Investitionen basieren auf den Ergebnissen 
der flächendeckenden, digitalen Zustandsaufnahmen des Abwasser-
netzes im gesamten Verbandsgebiet. Neben den durch die Verbands-
aufgabe notwendigen Investitionen auf der Verbandskläranlage machen 
die Investitionen in die Infrastruktur der Mitgliedskommunen den Haupt-
teil des Gesamtinvestitionsvolumens aus. Im Rahmen der Umsetzung 
der EKVO neu (Untersuchung der Zuleitungskanäle) werden in Vorbe-
reitung der Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen die Zuleitungs-
kanäle optisch untersucht, Synergieeffekte im Hinblick auf die weiterhin 
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bestehende Untersuchungspflicht gem. dem Hess. Wassergesetz wer-
den genutzt. Im Rahmen der Zuständigkeit des Verbandes durch die 
Übertragung der kommunalen Abwasseranlagen werden, nach Beauf-
tragung durch die entsprechende Kommune, abwassertechnische Er-
schließungsmaßnahmen in Baugebieten in den Mitgliedskommunen 
durchgeführt. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung wurde ein Baupro-
gramm zum Anschluss von Kleineinleitern erarbeitet, umgesetzt und 
ständig aktualisiert. Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt durch 
Verrechnung mit der Abwasserabgabe. 
Aufgrund der Abberufung des Geschäftsführers und der Kündigung ei-
nes stellvertretenden Geschäftsführers und Ermittlungen aufgrund des 
Verdachts doloser Handlungen wurde der Verband im „Notbetrieb“ mit 
Unterstützung der Gemeinde Mörlenbach fortgeführt. 
Die Stelle der Geschäftsführung wurde ausgeschrieben und es wurden 
auch von Verwaltungsseite einige Umstellungen von Versicherungsver-
trägen, zum Beispiel im KFZ-Bereich, realisiert. 
Wesentliche geplante Projekte konnten jedoch aufgrund der bestehen-
den Situation nicht vorangetrieben oder fortgeführt werden. 
Auch forderte der Informationsbedarf der Staatsanwaltschaft die perso-
nellen Ressourcen der Verwaltung. 
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B. Darstellung der Lage des Abwasserverbandes 
 

I. Ertragslage 
 
In der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 schloss der Verband 
insgesamt mit einem Jahresgewinn von EUR 0,00 ab, jedoch wurde der 
nicht verteilte Jahreserfolg aus 2021 in Höhe von 53.557,88 EUR vor-
getragen. In der folgenden Übersicht sind die Erträge und Aufwendun-
gen des Wirtschaftsjahres vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 dar-
gestellt: 

 
  

 

Erträge aus 2023 2022 Veränderung

TEUR TEUR TEUR

Umsatzerlöse 7.000 6.269 731

Sonstige betriebliche Erträge 249 258 -9

Aktivierte Eigenleistung 51 48 3

Gesamtleistung 7.300 6.575 725

Materialaufwand 1.487 1.242 245

Rohergebnis 5.813 5.333 480

Personalaufwand 938 591 347

Abschreibungen auf immaterielle 

Vermögensgegenstände und 

Sachanlagen 3.304 3.304 0

Sonstige betriebliche Aufwendungen 239 131 108

Sonstige Steuern 42 41 1

Betriebsergebnis 1.290 1.266 24

Erträge aus Wertpapieren und 

Ausleihungen des Anlagevermögens 0 0 0

Zinsen und ähnliche Erträge 9 0 9

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.299 1.266 33

Finanzergebnis -1.290 -1.266 -24

Jahresgewinn / Jahresverlust 0 0 0  
 
 
Aufgrund der gerundeten Darstellung kann es zu geringfügigen Abweichungen  
kommen. 
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II. Vermögens- und Finanzlage 

 
Eine Übersicht über Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Ver-
bandes und ihre Veränderungen im Vergleich zum 31. Dezember 2022 
gibt die folgende Zusammenstellung: 
 

 
2023 2022 Veränderung

Aktivseite TEUR % TEUR % TEUR

Immaterielle Vermögensgegenstände 2 0,00% 4 0,00% -2

Sachanlagen 80.058 97,63% 81.567 99,70% -1.509

Finanzanlagen 1 0,00% 1 0,00% 0

Langfristige Aktiva 80.061 97,63% 81.572 99,70% -1.511

Forderungen aus Lieferung und Leistungen 77 0,09% 0 0,00% 77

Forderungen an die Gemeinden/andere Eigenbetriebe 109 0,71% 1 0,01% 108

Flüssige Mittel 1.744 2,13% 237 0,29% 1.507

Rechnungsabgrenzungsposten 10 0,01% 6 0,01% 4

Kurzfristige Aktiva 1.940 2,94% 244 0,30% 1.696

Summe Aktiva 82.001 100,00% 81.816 100,00% 185

Eigenkapital 15.369 18,74% 15.369 18,78% 0

Sonderposten für Investitionszuschüsse 3.083 3,76% 2.606 3,19% 477

Langfristige Rückstellungen 296 0,36% 0 0,00% 296

Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 54.010 65,87% 54.259 66,32% -249

Langfr. Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedsgemeinden 4.782 5,83% 5.074 6,20% -292

Langfristige Passiva 77.540 94,56% 77.308 94,49% 232

Kurzfristige Rückstellungen 67 0,08% 57 0,07% 10

Kurzfr. Verbindlichekiten gegenüber Kreditinstituten 3.288 4,01% 2.883 3,52% 405

Verbindlichkeiten aus LL 793 0,97% 1.247 1,52% -454

Kurzfr. Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedsgemeinden 304 0,37% 316 0,39% -12

Sonstige Verbindlichkeiten 9 0,01% 5 0,01% 4

Kurzfristige Passiva 4.461 5,44% 4.508 5,51% -47

Summe Passiva 82.001 100,00% 81.816 100,00% 185  
 
 

Der Ausweis des Anlagevermögens zeigt folgende Entwicklung: 
 

                                                                                      

                 

Anlagevermögen:

TEUR TEUR

Stand 01.01.2023 81.572

Anlagenzugänge 1.793 83.365

Abschreibungen 2023 3.304

Anlagenabgänge 0

Stand 31.12.2023 80.061
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Forderungen gegen Mitgliedsgemeinden bestehen zum 31.12.2023 in 
Höhe von 109 TEUR. Weiterhin bestehen Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen in Höhe von 77 TEUR. 

 

  Die Veränderung des Eigenkapitals ergibt sich wie folgt: 
   

  

Eigenkapital:

TEUR

Stand 31.12.2022 15.369

Jahresgewinn / Jahresverlust 2023 0

Stand 31.12.2023 15.369
 

 

 

 

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Prüfung der Abschlüsse 
2021, 2022 und 2023 sowie die Erstellung der Anlagenbuchhaltung und 
die Erstellung für den Abschluss 2022 und 2023 mit insgesamt 67.000 
EUR. 
Weiterhin sind Rückstellungen für Zeitgutgaben mit 15.100 EUR           
gebildet. 
Eine wesentliche Veränderung hat sich bei den Rückstellungen für 
Pensionen ergeben, da diese durch die neue Geschäftsführung ent-
sprechend den Berechnungen der Versorgungskasse zugeführt wurden 
(rund 281.000 EUR). 
 

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich 2023 
durch Kreditaufnahmen, Umschuldungsmaßnahmen und Tilgung von 
Darlehen von 57.142 TEUR auf 57.298 TEUR. 

 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtlich 
kurzfristig fällig. 
 

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedskommunen betreffen die 
noch nicht beglichenen Kaufpreisraten aus der Übertragung der Ab-
wasseranlagen der Mitgliedskommunen mit insgesamt 5.086 TEUR. 
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C. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung 
 

I. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung 
 

Zunächst soll sich die weitere Entwicklung in den nächsten Wirtschafts-
jahren an der Verbandsaufgabe orientieren. Insbesondere sind die 
Baumaßnahmen im Rahmen der Durchführung der Eigenkontrollver-
ordnung weiter voranzutreiben, um die Abwasseranlagen im Verbands-
gebiet den technischen Anforderungen anzupassen und zu unterhalten. 
Die Umsetzung des Energieeffizienzgutachtens und die energetische 
Sanierung des Faulturms ist im Wesentlichen abgearbeitet. 
Obwohl sich ab 2022 die Investitionen auf der Verbandskläranlage pri-
mär auf die Wiederherstellung der Außenfassade des Treppenturms 
und des Maschinengebäudes sowie auf die Erneuerung der Belüftungs-
technik der Belebungsbecken konzentrieren sollten, konnten diese aus 
unterschiedlichen Gründen noch nicht in die Tat umgesetzt werden. 
 
Besonderes Augenmerk ist in den nächsten Jahren weiterhin auf die In-
standhaltung der Abwasseranlagen in Wasserschutzzonen zu richten. 
Es gilt, das Gefahrenpotential durch Exfiltration in den betroffenen Be-
reichen zu minimieren. Neben den originären EKVO-Maßnahmen sind 
weiterhin auch Investitionen im Rahmen der abwassertechnischen Er-
schließung von Baugebieten in den Mitgliedskommunen zu tätigen. Die 
Aufträge hierfür erhält der Abwasserverband von der betreffenden Mit-
gliedskommune im Rahmen deren Bauleitplanung. 

 
Die im Zeitraum bis 2025 anstehenden Investitionsmaßnahmen sind im 
Investitionsprogramm entsprechend verankert. Die Einzelmaßnahmen, 
insbesondere im Rahmen der Umsetzung der Eigenkontrollverordnung, 
sind notwendig und mit der betreffenden Mitgliedskommune abge-
stimmt. Bei den Planungen steht die Umsetzung der Verbandsaufgabe 
und der gesetzlichen Vorschriften im Vordergrund. 
 
Der Erfolgsplan 2023 ging von einem Jahresfehlbetrag von 500.000 
EUR aus. Dabei bleibt die Verbandsumlage bis einschließlich 2023 
stabil bei 6,9 Mio. EUR, wobei bis 2024 mit einem leichten Anstieg auf 
7,4 Mio. EUR zu rechnen ist. Im Wirtschaftsplan 2025 wird mit einer 
Verbandsumlage von 7,8 Mio. EUR gerechnet. Der Erfolgsplan des 
Jahres 2023 ging von einem Verlust von 500.000 EUR aus. 2024 ist mit 
einem ausgeglichenen Ergebnis geplant. Etwaige Verluste sollen auch 
in den kommenden Wirtschaftsjahren mit der vorhandenen Ergebnis-
rücklage finanziert werden.  
Die Auswirkungen aus der optischen Untersuchung der Zuleitungskanä-
le spiegeln sich finanziell nicht im Erfolgsplan wider. Als Vorkosten der 
jeweiligen Infrastrukturmaßnahme wird die Belastung über einen Zeit-
raum von ca. 30 Jahren verteilt (Laufzeit Darlehen). In den Wirtschafts-
plänen 2022-2024 sind auch die finanziellen Auswirkungen der Über-
nahme der kommunalen Abwasseranlagen der Mitgliedskommunen 
dargestellt. Hiervon ausgehend wird die Verbandsumlage nach be-
triebswirtschaftlichen Gesichtspunkten nach dem Verursachungsprinzip 
errechnet. 
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Die Entwicklung bis zum Jahr 2024 zeigt, dass die Tilgungsleistungen 
für die bestehenden und zu erwartenden längerfristigen Bankverbind-
lichkeiten durch die Abschreibungen finanziert werden können. Die 
Kreditfinanzierung liegt in den Jahren 2022–2024 bei einem Wert von 
100%. Es kommt zu einer Verminderung der Darlehensaufnahme. 
Im Jahr 2023 wurde ein neuer Kredit in Höhe von 3,5 Mio. EUR aufge-
nommen und einige Kredite umgeschuldet. 

 
 

II. Ergebnisprognose für das Wirtschaftsjahr 2024 
 

Der von der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes "Oberes 
Weschnitztal" festgestellte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 
sieht im Erfolgsplan Erträge von 7.770.020 EUR und Aufwendungen in 
Höhe von 7.770.020 EUR vor. Der Erfolgsplan ist somit ausgeglichen. 
 
Der Vermögensplan ist in Einzahlungen und Auszahlungen mit je 
7.350.000 EUR ausgeglichen. 

 
Im Erfolgsplan sind alle zum Zeitpunkt der Aufstellung bekannten Erträ-
ge und Aufwendungen berücksichtigt Die festgesetzte Verbandsumlage 
reicht aus, um die Aufwendungen abzudecken und teilweise sogar 
Rückerstattungen zu gewährleisten. Neben den laufenden Aufwendun-
gen sind auch diejenigen Aufwendungen berücksichtigt, die sich aus 
der Investitionstätigkeit im Wirtschaftsjahr 2024 ergeben werden. 

 
 
D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung 
 

2023 wurde ein seit rund 20 Jahren bestehender Vertrag zur Klär-
schlammentsorgung gekündigt, da die Entsorgungskosten einseitig in 
die Höhe getrieben und vertragliche Vereinbarungen nicht eingehalten 
wurden. Im Zuge dessen konnte ein Rechtsstreit nicht abgewendet 
werden. Daher müssen hohe Rückstellungen für Anwalts-, Gerichts- 
und Schadensersatzkosten im Jahr 2024 vorgenommen werden.  

 
Für den Bereich der Investitionstätigkeit ist festzustellen, dass aufgrund 
der Coronapandemie mit Lieferkettenzusammenbrüchen und Roh-
stoffengpässen bereits im Jahr 2022 erhebliche Preiserhöhungen zu 
verzeichnen waren, welche sich mit Einmarsch Russlands in die Ukrai-
ne und der einhergehenden Inflation weiter verschärften. 
Diese Entwicklung machte sich auch erheblich in den Energiepreisen 
bemerkbar. 
 
Dieser Entwicklung wurde mit der Kündigung eines seit 1998 bestehen-
den Stromliefervertrages, einer aktuellen EU-weiten öffentlichen Aus-
schreibung eines solchen, sowie der Planung und des Ausbaus weiterer 
Photovoltaikflächen entgegengewirkt, welche in 2023 mehrwertsteuer-
frei beauftragt werden konnten. 
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Mögliche Vermögensschädigungen des Abwasserverbandes durch do-
lose Handlungen in den Vorjahren sind Gegenstand eines Ermittlungs-
verfahrens der Staatsanwaltschaft Darmstadt. 
 
Aufgrund der mehrmonatigen Abwesenheit der beiden Geschäftsführer 
konnten auch in der Folge des Wirtschaftsjahres 2023 nicht alle Maß-
nahmen umgesetzt werden. Diese werden unter der neuen Geschäfts-
führung nun weiterverfolgt.  
 
Es erfolgten Einsparungen durch den Wegfall der Gehälter der bisheri-
gen Geschäftsführung. 
Weiterhin wurden durch Umstellung von Versicherungsverträgen Ein-
sparungen erzielt.  
 
Des Weiteren war die Verwaltung mit der Aufarbeitung der Jahre 2021 
und 2022 beschäftigt. Auch Sonderprojekte wie die Datenanlieferung 
für die Grundsteuerreform, forderten personelle Ressourcen. 
 
Hinsichtlich aller geplanten Investitionen wird weiterhin grundsätzlich 
versucht, Fördermittel der EU, des Bundes- oder des Landes Hessen 
zu erhalten.  
 
Die geplanten Bauinvestitionen werden so vorbereitet, dass diese in 
Abhängigkeit ihrer Priorisierung in engem Austausch mit den Ver-
bandskommunen abgewickelt werden können, um doppelte Kosten auf 
beiden Seiten zu vermeiden. 
Im Jahr 2023 wurde die Anschaffung der UV-Anlage für die Brauch-
wasseranlage zur Reduktion des Trinkwasserverbrauchs realisiert. Au-
ßerdem wurden die Submission und der Beginn der Baustelle Mörlen-
bach-Bonsweiher, im Gebiet um die Rimbacher Straße, durchgeführt. 

 
Im Jahr 2023 erfolgte die Klageerhebung der EVS Umwelt GmbH über 
ca. 822.000 EUR. Das Verfahren ist bislang noch nicht abgeschlossen.  
Es ist jedoch mit Kosteneinsparungen durch die Kündigung des Klär-
schlammentsorgungsvertrags zu rechnen. 
 
Es fanden außerdem im Jahr 2023 bereits Abstimmun-
gen/Vorgespräche zur Beschlussfassung zur Einführung eines neuen 
Rechnungsworkflows und zur Neustrukturierung der Buchhaltung statt. 
In diesem Zug soll auch eine Teilzeitstelle für eine Verwaltungs-
kraft/Buchhaltungskraft im Wirtschaftsplan 2024 geschaffen werden. 
 
Durch den erheblichen Beratungsbedarf durch Rechtsanwalt und 
Kommunalberatung sind die Kosten in diesen Bereichen gestiegen. 
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Abwasserverband „Oberes Weschnitztal“, Mörlenbach 

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Verband Abwasserverband „Oberes Weschnitztal“, Mörlenbach 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserverband „Oberes Weschnitztal“ – bestehend aus der 

Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 

1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des  

Abwasserverband „Oberes Weschnitztal“ für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. 

Dezember 2023 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

▪ entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des 

Hessischen Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaf-

ten geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens- und Finanzlage des Verbandes zum 31. Dezember 2023 sowie seiner 

Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und 

▪ vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigen-

betriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahres-

abschluss, entspricht den Vorschriften des § 26 HesEigBGes i. V. m. § 289 HGB und stellt die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Übereinstimmung mit 

§ 317 HGB und § 27 Abs. 2 HesEigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung 

der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführt. Unsere Verantwortung 

nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für 

die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes“ unseres Bestätigungsvermerkes wei-

tergehend beschrieben. Wir sind von dem Verband unabhängig in Übereinstimmung mit den deut-

schen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-

schen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 

dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 

für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapi-
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talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-

spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage des Verbandes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsät-

zen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jah-

resabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von do-

losen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder 

Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit des Verbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 

Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-

zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes vermittelt sowie in allen wesentlichen 

Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Hessischen Eigenbe-

triebsgesetzes i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-

fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und 

Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberich-

tes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgeset-

zes i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 

Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im La-

gebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichtes 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 

Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtü-

mern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes ver-

mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgeset-

zes i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 

Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-

stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-

schluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Abs. 2 HesEigBGes unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführte Prü-

fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolo-

sen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-

tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
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Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 

beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus 

▪ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-

schluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und füh-

ren Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-

weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 

dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-

stellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende 

wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zu-

sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 

bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

▪ erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-

nen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichtes relevanten Vorkehrungen und Maß-

nahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, je-

doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des 

Eigenbetriebes bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

▪ beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestell-

ten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

▪ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-

wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 

Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit des Verbandes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 

wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 

im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebe-

richt aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 

bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerkes erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Er-

eignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Verband seine Unterneh-

menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

▪ beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich 

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-

eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt. 

▪ beurteilen wir den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-

sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Verbandes. 
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▪ führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-

orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-

weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-

lichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 

sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-

ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 

Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 

Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 

bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

Dreieich, 14. August 2025 

 

Schüllermann und Partner AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

  
Dipl.-Finanzwirt (FH) Wolfgang Kaiser Dipl.-Kfm. Torsten Scholz 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer  



1.	 Geltungsbereich
(1)	 Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2)	 Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2.	 Umfang und Ausführung des Auftrags
(1)	 Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2)	 Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3)	 Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3.	 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1)	 Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2)	 Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4.	 Sicherung der Unabhängigkeit
(1)	 Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2)	 Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5.	 Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6.	 Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1)	 Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers  
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2)	 Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und 
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7.	 Mängelbeseitigung
(1)	 Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2)	 Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3)	 Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8.	 Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2)	 Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9.	 Haftung
(1)	 Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2)	 Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3)	 Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4)	 Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne 
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in 
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5)	 Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers  
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6)	 § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10.	 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1)	 Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit 
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2)	 Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3)	 Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11.	 Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2)	 Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3)	 Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a)	 Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b)	 Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c)	 Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d)	 Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e)	 Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4)	 Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5)	 Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6)	 Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a)	 die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b)	 die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c)	 die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d)	 die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7)	 Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12.	 Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13.	 Vergütung
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2)	 Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14.	 Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15.	 Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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